


Denn dem würden die in § 14 Abs. 1 Nr. 9 LTranspG genannten „öffentlichen Belange" 
entgegenstehen. Danach soll ein Antrag auf Informationszugang abgelehnt werden, 
soweit und solange durch die Bekanntgabe von Informationen ein Verfahren zur 
Leistungsbeurteilung und Prüfung beeinträchtigt würde. Nach der Gesetzesbegründung 
(vgl. LT-Drs. 16/5173 Sa. 45) sollen durch die Vorschrift laufende Prüfungsverfahren 
geschützt werden, indem verhindert werden soll, dass die Durchführung von Prüfungen 
durch eine vorherige Veröffentlichung der Prüfungsaufgaben beeinträchtigt wird. Die 
Verwaltungsvorschrift zum Landestransparenzgesetz (VV-LTranspG) vom 24.11.2017 
führt hierzu aus: „Nummer 9 enthält einen Schutztatbestand für Prüfungsverfahren und 
Leistungsbeurteilungen. Es soll verhindert werden, dass die Durchführung von 
Prüfungen und Leitungsfeststellungen durch eine vorherige Veröffentlichung der 
Prüfungsaufgaben und Prüfungslösungen beeinträchtigt wird. Dieser Schutz ist zeitlich 
nicht auf die Durchführung einer konkreten Prüfung oder Leistungsfeststellung 
begrenzt. Prüfungsaufgaben werden vielfach zur mehrfachen Nutzung, insbesondere 
auch im Rahmen von Prüfungsverbänden, innerhalb derer die Aufgaben untereinander 
ausgetauscht werden, erstellt. Nummer 9 schützt das gesamte Verfahren, in dem eine 
Aufgabe zu Prüfungs- oder sonstigen Leistungsfeststellungszwecken Verwendung 
finden soll. Erst wenn sicher feststeht, dass eine Aufgabe für den vorbezeichneten 
Zweck nicht mehr eingesetzt werden soll, kann ein Informationsanspruch nach dem 
Landestransparenzgesetz Platz greifen."

Da Prüfungsaufgaben an Schulen wiederholt eingesetzt werden dürfen, ist davon 
auszugehen, dass die Schulen Ihr Anliegen ablehnen werden. Die Adresse der in Frage 
kommenden Schulen können Sie in der unter nachfolgendem Link zur Verfügung 
stehenden Datenbank finden: https://schulen.bildung-rp.de.

Hinsichtlich der zentral gestellten Aufgaben greift das Bildungsministerium in den 
Bildungsstandardfächern (in Ihrer Anfrage für das Fach Deutsch seit 2017) 
ausschließlich auf den Abituraufgabenpool des Instituts zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen (IQB) zu.

In dem Fall steht Ihrem Anliegen § 16 Abs. 1 Nr. 1 LTranspG entgegen. Danach ist der 
Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit Rechte am geistigen Eigentum oder 
an Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen verletzt würden. Dies ist der Fall, da die 
Aufgaben urheberrechtlich geschützt sind. Die Rechteinhaber insbesondere externer
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